
Seite 1 von 4

•

◦

◦
◦

Ausübungsberechtigung für ein weiteres 
zulassungspflichtiges Handwerk beantragen

Sie sind mit einem zulassungspflichtigen Handwerk in die Handwerksrolle eingetragen und 
möchten ein weiteres Handwerk ausüben? Dann können Sie unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Ausübungsberechtigung für ein weiteres Handwerk beantragen. 

Basisinformationen

Für Personen, die bereits ein zulassungspflichtiges Handwerk ausüben und Ihre 
gewerbliche Betätigung auf ein anderes zulassungspflichtiges Handwerk oder wesentliche 
Tätigkeiten eines solchen Handwerks ausweiten wollen, besteht die Möglichkeit, eine 
Ausübungsberechtigung zu beantragen. Insoweit ist der Nachweis der dafür erforderlichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten erforderlich, wobei auch die bisherigen beruflichen 
Erfahrungen und Tätigkeiten berücksichtigt werden. Unerheblich ist, auf welcher 
Grundlage die bestehende Eintragung in die Handwerksrolle erfolgt ist (z.B. Meisterbrief, 
Altgesellenregelung, Ausnahmebewilligung). Antragsberechtigt ist der jeweilige 
Betriebsinhaber bzw. die jeweilige Betriebsinhaberin.

Eine Ausübungsberechtigung können Sie beantragen, wenn Sie  

bereits mit einem zulassungspflichtigen Handwerk in die Handwerksrolle eingetragen 
sind.
Sie sich in einem weiteren zulassungspflichtigen Handwerk betätigen wollen.
Sie Ihre fachpraktischen und fachtheoretischen Kenntnisse und Fertigkeiten in dem 
beantragten Handwerk nachweisen können. 

Als Referenz für die nachzuweisenden, fachtheoretischen Kenntnisse und Fertigkeiten gilt 
die Meisterprüfung. 

Wenn Sie keine Nachweise haben oder diese nicht ausreichen, können Sie ebenfalls eine 
Ausübungsberechtigung beantragen. In diesem Fall müssen Sie Ihre Kenntnisse dann 
durch eine Sachkundenprüfung nachweisen. 
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Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein:  

Es wird bereits auf der Grundlage einer bestehenden Eintragung in die 
Handwerksrolle ein zulassungspflichtiges Handwerk ausgeübt. 
Nachweis der erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten unter Berücksichtigung der 
bisherigen beruflichen Erfahrungen und Tätigkeiten
als Nachweismittel kommen etwa Begutachtungen von Sachverständigen, 
Arbeitszeugnisse oder Fortbildungen in Betracht.
Maßstab des Befähigungsnachweises ist die meisterliche Befähigung für das 
zulassungspflichtige Handwerk, für das die Ausübungsberechtigung angestrebt wird.

Ablauf

Online-Antrag: 

Gehen Sie auf die Internetseite Ihrer örtlich zuständigen Handwerkskammer oder auf 
das Service-Portal Ihres Bundeslandes und wählen den richtigen Online-Service aus.
Der Online-Service führt Sie Schritt für Schritt durch den Antrag.
Die erforderlichen Unterlagen können Sie digital übermitteln.

Schriftlicher Antrag: 

Gehen Sie auf die Internetseite Ihrer örtlich zuständigen Handwerkskammer. 
Laden Sie die Antragsformulare zur Erteilung einer Ausübungsberechtigung herunter. 
Füllen Sie die Formulare vollständig aus und senden Sie sie zusammen mit den 
erforderlichen Nachweisen Ihrer Kenntnisse an Ihre zuständige Handwerkskammer.
Ihr Antrag und die Nachweise werden von der Handwerkskammer geprüft.  Sind die 
Nachweise nicht ausreichend, müssen Sie gegebenenfalls eine Sachkundenprüfung 
ablegen. 
Nach der Prüfung Ihrer Unterlagen erhalten Sie bei Vorliegen der Voraussetzungen 
eine Ausübungsberechtigung sowie einen Bescheid über die erfolgte Eintragung.

Benötigte Unterlagen
Antrag auf Erteilung einer Ausübungsberechtigung
Personaldokument  

Personalausweis oder anderes amtliches Ausweisdokument mit Lichtbild. 
Aufenthaltstitel, wenn der Antragsteller nicht Angehöriger eines EU-Landes ist.

Kenntnis-Nachweise  

Nachweise über fachpraktische und fachtheoretische Kenntnisse in dem 
zulassungspflichtigen Handwerk, für das Sie in die Handwerksrolle eingetragen 
werden wollen.

Dazu gehören:  
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Arbeitszeugnisse
Fortbildungszertifikate
Zeugnisse über bestandene Teile der Meisterprüfung
Bestätigung über die regelmäßige Teilnahme an Vorbereitungskursen. 

Zuständige Stellen

Handwerkskammer Bremen

+49 421 3610000
+49 421 30500 109
Ansgaritorstrasse 24, 28195 Bremen
Website
service@hwk-bremen.de

Online Services

handwerk:digital 
handwerk:digital bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Anträge bei der zuständigen 
Handwerkskammer online zu stellen. Der Login erfolgt mit dem OSI-Konto, welches 
Bürger:innen wie Unternehmen zur Verfügung steht.

Gebühren / Kosten

Die konkrete Gebühr ergibt sich aus dem Gebührenverzeichnis der Handwerkskammer, 
das über die Internetseite der Kammer  
abrufbar ist.

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

Sie können das weitere zulassungspflichtige Handwerk erst ausüben, wenn es in der 
Handwerksrolle eingetragen ist. Eine Ausübungsberechtigung muss daher entsprechend 
frühzeitig gestellt werden.

Rechtsgrundlagen
§ 7a Handwerksordnung (HWO)

Weitere Informationen
Liste aller zulassungspflichtigen Handwerksberufe

https://www.service.bremen.de/visitenkarte/handwerkskammer-bremen-177484
https://www.hwk-bremen.de/
mailto:service@hwk-bremen.de
https://handwerksportal-digital.de
https://www.gesetze-im-internet.de/hwo/__7a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/hwo/anlage_a.html
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Kontaktdaten der Handwerkskammern
Gebührenordnung der Handwerkskammer
Datenschutzinformation zur Leistung

Aktualisiert am 05.11.2024

https://www.handwerkskammer.de
https://www.hwk-bremen.de/uber-uns/rechtsgrundlagen
https://www.hwk-bremen.de/datenschutz
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